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Rechtssatz

Ausführungen zur Frage der Verletzung der Begründungsp:icht gem § 60 AVG im Zusammenhang mit der

Verweigerung einer Konzession für die Ausübung des Gastgewerbes mangels Zuverlässigkeit, wegen zahlreicher

Verwaltungsübertretungen, des Vorliegens hygienischer Missstände, sowie des Vorliegens einer gerichtlichen

Verurteilung nach § 108 StGB.
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